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1
Einführung

Allerorten werden „Entbürokratisierung“
und Deregulierung als Patentrezepte für
die Behauptung des „Standort Deutsch-
lands“ in einer globalisierten Weltwirt-
schaft ausgegeben. Nicht ausgenommen
von dieser Entwicklung ist der betriebliche
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Kenn-
zeichnend für die öffentliche Debatte ist,
dass primär die Frage der Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen fokussiert 
wird (ausführlich: Blachnitzky 2005,
S. 81ff.). Kaum beachtet wird, dass der
Standard des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes auch erheblichen Einfluss auf die
Wettbewerbsfähigkeit von Arbeitnehmern
und Arbeitnehmerinnen hat. Nicht nur
Flexibilität und Qualifikation, sondern
eben auch eine intakte Gesundheit sind für
sie zentrale Voraussetzungen, um auf dem
(globalisierten) Arbeitsmarkt bestehen zu
können. Einschränkungen der Leistungs-
fähigkeit aufgrund von Krankheit und Be-
hinderung stellen ein Einstellungshinder-
nis dar und sind nach wie vor häufig der
Grund für die Beendigung von Arbeitsver-
hältnissen (BT-Drucks. 15/1783, S. 16).

In der arbeitsschutzpolitischen Ent-
bürokratisierungsdebatte hat von Beginn
an das Arbeitsstättenrecht eine Schlüssel-
rolle gespielt. Etwa seit Mitte des Jahres
2003 bestand seltene Einigkeit zwischen
Bundesregierung und Bundesrat über die
Notwendigkeit der Novellierung, d.h. Ent-
bürokratisierung des Arbeitsstättenrechts.
Mit dem Inkrafttreten der neuen Arbeits-

nalen Rechtsvorschriften, die die in den je-
weiligen Richtlinien formulierten (Min-
dest)Anforderungen in das einzelstaatliche
Recht transformieren (Art. 249 EG-Ver-
trag). Nationale Entbürokratisierungsakti-
vitäten stehen damit gewissermaßen unter
einem gemeinschaftsrechtlichen Vorbehalt.

2
1:1 Umsetzung der Richt-
linie 89/654/EWG

Das Arbeitsstättenrecht ist ein zentrales
Element des betrieblichen Arbeitsschutz-
rechts, das die ganz überwiegende Zahl der
Beschäftigten betrifft. Zu seinen Rege-
lungsgegenständen zählen, um nur einige
wichtige Aspekte zu nennen, Raumabmes-
sungen, Beleuchtung, Raumtemperaturen,
Fluchtwege und Notausgänge sowie die
Anforderungen an Sozial-, Sanitär- und Sa-
nitätsräume. Gemeinschaftsrechtlich ist
das Arbeitsstättenrecht seit 1989 durch die
EG-Arbeitsstättenrichtlinie 89/654/EWG
geregelt, die spezifische Anforderungen an
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
in Arbeitsstätten formuliert. Vor dem Hin-
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stättenverordnung (ArbStättV-2004) am
25.08.2004 hat diese rechtspolitische Dis-
kussion ihr (vorläufiges) Ende gefunden.
Im Mittelpunkt der nachfolgenden Aus-
führungen stehen deshalb die juristische
Bewertung und die betriebspraktischen
Folgen des neuen „entbürokratisierten“
Arbeitsstättenrechts. Dabei werden folgen-
de Fragen immer mitzudenken sein:
Schafft die verschlankte und flexibilisierte
Verordnung eine Rechtsgrundlage für ei-
nen „Arbeitsschutz light“ zulasten der
buchstäblich mit ihren vitalen Interessen
betroffenen Beschäftigten (Heilmann 2004,
S. 598)? Wird die konkrete Arbeitsstätten-
gestaltung für die betrieblichen Akteure
tatsächlich erleichtert?

Während im Zentrum der öffentlich
geführten Debatte das Ziel der Entbüro-
kratisierung durch Verschlankung des Ar-
beitsstättenrechts im Vordergrund stand,
werden in der amtlichen Begründung der
ArbStättV-2004 (BR-Drucks. 450/04) an-
dere Schwerpunkte gesetzt. Der Novellie-
rungsbedarf wird hier vor allem aus dem
europäischen Recht hergeleitet. Einzube-
ziehen in die Überlegungen sind deswegen
auch die normativen Vorgaben des eu-
ropäischen Arbeitsschutzrechts und ihre
Implikationen für das nationale Recht. Die
Gestaltungsfreiheit der nationalen Gesetz-
geber ist auf dem Gebiet des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes bekanntlich erheb-
lich eingeschränkt, da die EU auf diesem
sozialpolitischen Handlungsfeld durch den
Erlass von Richtlinien intensiv von ihren
Rechtssetzungsbefugnissen nach Art. 137
EG-Vertrag Gebrauch gemacht hat. Die
EU-Arbeitsschutzrichtlinien verpflichten
die Mitgliedsstaaten zum Erlass von natio-
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tergrund dieser für den nationalen Gesetz-
geber maßgeblichen gemeinschaftsrechtli-
chen Anforderungen ist in der amtlichen
Begründung der ArbStättV-2004 in zweier-
lei Hinsicht Novellierungsbedarf für das
deutsche Arbeitsstättenrecht gesehen wor-
den.

Erstens sollte durch die neue Verord-
nung eine Verurteilung der Bundesrepu-
blik Deutschland durch den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) wegen nicht vollstän-
diger Umsetzung der Arbeitsstättenrichtli-
nie 89/654/EWG abgewendet werden (BR-
Drucks. 450/04, S. 1). Die EU-Kommission
hatte im Jahre 2002 ein Vertragsverlet-
zungsverfahren beim EuGH eingeleitet,
nachdem sie die nicht vollständige Umset-
zung einiger Detailbestimmungen des eu-
ropäischen Rechts durch die ArbStättV-
1975 erfolglos gerügt hatte (Türen von
Notausgängen, Fenster, Oberlichter und
Laderampen). Das in der Verordnungsbe-
gründung angegebene Ziel, das auch durch
geringfügige Änderungen der ArbStättV-
1975 leicht hätte erreicht werden können,
ist evident verfehlt worden. Mittlerweile –
und aufgrund der Judikatur des Gerichts
auch kaum überraschend – ist eine Ver-
urteilung der Bundesrepublik durch den
EuGH erfolgt (EuGH, Urteil vom 28. 1.
2004, Der Betrieb 2005, S. 233; dazu auch
Kohte/Faber 2005 S. 226).

Zweitens und wichtiger im vorliegen-
den Kontext ist das Ziel des Verordnungs-
gebers, mit der ArbStättV-2004 die euro-
päischen Vorgaben der Richtlinie 89/654/
EWG 1:1 in deutsches Recht zu transfor-
mieren. Zur Vermeidung vermeintlicher
Wettbewerbsnachteile deutscher Unter-
nehmen (BR-Drucks. 666/03 – Beschluss,
S. 29) wird das Arbeitsstättenrecht durch
diese schlanke Umsetzung so auf dem
niedrigsten, nach dem Gemeinschaftsrecht
noch zulässigen Schutzniveau geregelt
(Opfermann u.a. 2004, S. 12). Unabhängig
davon, dass es gute Gründe gibt, daran zu
zweifeln, ob die Annahme von Wettbe-
werbsnachteilen empirisch haltbar ist,
kann in jedem Falle festgehalten werden,
dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz
vom Verordnungsgeber nicht mehr vor-
rangig als sozialpolitisches Ziel gedeutet
wird, sondern als Störfaktor für die Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft.

Im Vergleich zur ArbStättV-1975 zei-
gen sich die Verschlankungen des neuen
Rechts zunächst daran, dass eine Reihe von
Anforderungen nicht mehr – explizit – in

der ArbStättV-2004 geregelt werden. So
fehlen z. B. ausdrückliche Regelungen über
Sitzgelegenheiten bei Steharbeitsplätzen,
deren große Bedeutung zur Vermeidung
weit verbreiteter Muskel-Skeletterkran-
kungen unstreitig ist oder allgemeine Re-
gelungen für Einzelarbeitsplätze mit er-
höhter Gesundheitsgefahr.

Schon bei einem flüchtigen Vergleich
des alten und des neuen Rechts fällt zudem
auf, dass in der ArbStättV-2004 praktisch
keine Mindestanforderungen mehr in Ge-
stalt von Maßzahlen normiert werden.
Stattdessen werden durch unbestimmte
Rechtsbegriffe beschriebene Schutzziele
geregelt. Während z. B. § 23 ArbStättV-
1975 für Arbeitsräume eine Grundfläche
von mindestens 8 m2 vorsah, fordert An-
hang 1.2 ArbStättV-2004 eine „ausreichen-
de Grundfläche“; Laderampen sind nach
Anhang 1.10 ArbStättV-2004 „entspre-
chend den Abmessungen der Transport-
mittel und der Ladung auszulegen“, wäh-
rend durch die abgelöste ArbStättV-1975
eine mit dem Maßband überprüfbare Min-
destbreite von 0,80 m angeordnet wurde.
Der Verordnungsgeber hat diese deutliche
Abweichung von der Regelungstechnik der
ArbStättV-1975 mit dem Ziel begründet,
das Arbeitsstättenrecht in die Konzeption
des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und
die Regelungssystematik der europäischen
Arbeitsschutzrichtlinien einzupassen. Mit
Hilfe von „flexiblen Grundvorschriften“
soll den Betrieben ein „Spielraum für an ih-
re Situation angepasste Arbeitsschutzmaß-
nahmen gegeben werden“ (amtliche Be-
gründung, BR-Drucks. 450/04, S. 21). Hier-
mit einher geht notwendigerweise eine ge-
stiegene Eigenverantwortung der Betriebe
(Schurig 2004, S. 626), denn die in ihnen
handelnden Akteure müssen nunmehr al-
lein entscheiden, ob z. B. 6 m2 ausreichend
sind, oder ob es nicht doch besser min-
destens 8 m2 sein sollten, wie in der 
ArbStättV-1975 vorgesehen.

Nicht zuletzt aufgrund des skizzierten
arbeitsschutzpolitischen Klimas ist es mehr
als nachvollziehbar, dass viele Betriebsräte
und Arbeitsschutzpraktiker die Befürch-
tung hegen, dass die neuen „flexiblen
Grundvorschriften“ letztlich nichts ande-
res sind als ein weiterer Hebel, um erreich-
te Arbeits- und Gesundheitsschutzstan-
dards abzusenken. Rechtlich greift eine 
solche Schlussfolgerung aber zu kurz.

3
Arbeitsstättenrecht: Teil
des Arbeitsschutzrechts

Um die – rechtlichen – Auswirkungen der
ArbStättV-2004 für die betriebliche Praxis
zu verstehen, ist es notwendig, einen Blick
auf die Rechtssystematik und die Rege-
lungstechnik des europäischen Arbeits-
schutzrechts und des ArbSchG zu werfen,
an der sich die neue Verordnung ausweis-
lich der amtlichen Begründung orientiert.
Muss die Flexibilität der neuen Verord-
nung tatsächlich als Bedrohung für das Ni-
veau des Arbeitsschutzes verstanden wer-
den?

3.1 ENTBÜROKRATISIERUNG DURCH
ALLGEMEINE VORGABEN?

Seit den 80er Jahren sind im europäischen
Arbeitsschutzrecht ganz bewusst nur mehr
oder weniger abstrakt gehaltene normati-
ve Vorgaben geregelt worden. Hinter die-
sem Regulierungskonzept stand und steht
das Ziel eines umfassenden, betriebsbezo-
genen und zeitnahen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes. Ausgehend von einem
weiten Gesundheitsverständnis soll durch
offen gehaltene Schutzziele dem Umstand
Rechnung getragen werden, dass die Ar-
beitswelt einem permanenten (insbeson-
dere technologischen und organisatori-
schen) Wandel unterliegt, der zu immer
wieder neuen Gefährdungs- und Belas-
tungssituationen für die Beschäftigten
führt (Faber 2004, S. 36). Dieses sich per-
manent ändernde Belastungs- und Ge-
fährdungsspektrum lässt sich durch De-
tailregelungen nicht angemessen und zeit-
nah regeln. Für das deutsche Recht lässt
sich die Problematik gut anhand des Sie-
geszuges der Informationstechnologie und
der zunehmenden Verbreitung von Bild-
schirmarbeitsplätzen verdeutlichen. In ei-
nem vielbeachteten Beschluss aus dem
Jahre 1983 sah das Bundesarbeitsgericht
(BAG) mangels spezieller Rechtsvorschrif-
ten keine Rechtsgrundlage für Schutz-
maßnahmen gegen die spezifischen Ge-
fährdungen und Belastungen durch die
Bildschirmarbeit (BAG Arbeitsrechtliche
Praxis, Nr. 7 zu § 87 BetrVG 1972 – Über-
wachung). Die prinzipiellen und allgemein
gehaltenen Vorgaben des europäischen
Rechts sind daraufhin konzipiert, solche
Schutzlücken zu schließen.
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Auf der europäischen Ebene ist dieser
Ansatz weiterhin lebendig: So wird in der
aktuellen „Gemeinschaftsstrategie für Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
2002-2006“ die Forderung nach einer bes-
seren Anwendung des geltenden Rechts
verknüpft mit der Forderung, den Wandel
der Arbeitswelt (z. B. durch neue Beschäf-
tigungsformen wie Teilzeitarbeit oder be-
fristete Arbeitsverhältnisse) zu begleiten
und die hiermit verbundenen, immer deut-
licher zu Tage tretenden gesundheitlichen
Risiken (z. B.Stress, Mobbing, Umgang
mit Suchtmitteln) zu fokussieren (EG-
Kommission, KOM(2002) 118 endgültig,
S. 6ff.). Anders als jetzt bei der Novellie-
rung des Arbeitsstättenrechts war ein 
solches Verständnis von Flexibilität in
Deutschland im Jahre 1996 im Gesetzge-
bungsverfahren des ArbSchG noch durch-
aus präsent. Zwar wurde auch dort darauf
verwiesen, dass der „relativ hohe Abstrak-
tionsgrad der Vorschriften den einzelnen
Betrieben an die konkrete Gefährdungs-
situation angepasste und kostengünstige
Arbeitsschutzmaßnahmen“ ermöglicht
(BT-Drucks. 13/3540, S. 12). An anderer
Stelle der amtlichen Begründung (BT-
Drucks. 13/3540, S. 13) heißt es aber auch
mit Blick auf die europäische Rahmen-
richtlinie-Arbeitsschutz 89/391, die durch
das ArbSchG in deutsches Recht transfor-
miert worden ist: „Sie geht davon aus, dass
gesunde und sichere Arbeitsbedingungen
eine ständige Anpassung an die Dynamik
von Technik und Arbeitswelt erfordern,
und will diese Anpassung vor allem da-
durch gewährleisten, dass Arbeitgeber und
Beschäftigte verstärkt und kooperativ den
Wandel der Arbeitsschutzerfordernisse
selbst gestalten. Die Verantwortlichen im
Betrieb werden angehalten, die konkreten
Arbeitsverhältnisse, aber auch anstehende
Veränderungen unter Arbeitsschutzge-
sichtspunkten zu reflektieren, eine Gefähr-
dung zu erkennen und zu benennen, so-
dass wirksame Schutzmaßnahmen ergrif-
fen werden können. Der Gesetzentwurf
folgt dieser Philosophie.“

Festgehalten werden kann danach, dass
die Funktion allgemeiner arbeitsschutz-
rechtlicher Schutzziele darin liegt, den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz flexibel
für neue Formen von arbeitsbedingten 
Gefährdungen zu halten. Starre Regelun-
gen sind zudem nur bedingt geeignet,
die von Betrieb zu Betrieb unterschiedli-
chen Bedingungen und Gefährdungslagen 
adäquat zu erfassen. Es geht also um die

Optimierung und die Gewährleistung ei-
nes umfassenden, das gesamte betriebliche
Gefährdungsspektrum berücksichtigenden
Schutzes der Gesundheit der Beschäftigten.
Es würde Sinn und Zweck der europäi-
schen Arbeitsschutzrichtlinien evident 
widersprechen, die gestaltungsoffenen
Schutzziele und Verfahrensregeln dazu zu
nutzen, um Wettbewerbsvorteile auf Kos-
ten der Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten zu erlangen.

3.2 EIN ZWEIDEUTIGES KONZEPT?

Man kann gegen die vorstehend skizzierte
Konzeption einwenden, dass man die allge-
mein gehaltenen Vorgaben der ArbStättV-
2004 zwar in der beschriebenen Art und
Weise verstehen kann, aber nicht muss.
Wenn in Anhang 3.4 ArbStättV-2004 ge-
fordert wird, dass Arbeitsstätten „möglichst
ausreichend Tageslicht erhalten“ müssen,
kann man dies so verstehen, dass immer
Tageslicht verlangt ist, es sei denn, zwin-
gende betriebstechnische Gründe lassen
dies nicht zu (z. B. Photolabor). Man kann
aufgrund des Wortlauts aber auch zu dem
weniger gesundheitsfreundlichen Ergebnis
kommen, dass sich die Auslegung des Be-
griffes „möglichst“ an den vorhandenen
baulichen Gegebenheiten und der wirt-
schaftlichen Leistungskraft des Arbeitge-
bers orientiert. Wenn sich der Arbeitgeber
z. B. entschließt, bestimmte Arbeiten in ei-
ner fensterlosen Garage ausführen zu las-
sen, wäre es dann eben nicht möglich, dass
Tageslicht in die Arbeitsstätte fällt (dazu
auch Heilmann 2004, S. 601).

Juristisch wäre eine solche Sichtweise
vordergründig und unhaltbar. Sie ver-
kennt, dass der gemeinschaftsrechtliche
Ansatz, der den zwingenden Bezugsrah-
men für das nationale Arbeitsschutzrecht
bildet, mehr Elemente beinhaltet, als ab-
strakte, der konkreten betrieblichen Ausge-
staltung bedürftige Schutzziele. Werden
diese, gleichermaßen rechtlich verbindli-
chen Elemente hinzugenommen, ergibt
sich ein klares Bild. Das, wie sich immer
mehr zeigt, große praktische Problem hier-
bei ist, dass sich diese Elemente nicht in der
ArbStättV-2004 finden und der Verord-
nungsgeber sich redlich Mühe gegeben hat,
für den betrieblichen Normanwender die
Spuren zu verwischen.

Erkennbar werden diese weiteren Ele-
mente durch einen Blick auf die Rechts-
systematik des betrieblichen Arbeitsschutz-
rechts. Das europäische und ihm folgend

das deutsche Arbeitsschutzrecht lassen 
sich systematisch in einen allgemeinen 
und einen besonderen Teil einteilen. Im
„allgemeinen Teil“, repräsentiert durch 
die EG-Rahmenrichtlinie-Arbeitsschutz
89/391/EWG auf gemeinschaftsrechtlicher
und das ArbSchG auf nationaler Ebene,
finden sich Grundlagenvorschriften, die für
alle Teilbereiche des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes gleichermaßen zu beachten
sind (insbesondere umfassende Verant-
wortung des Arbeitgebers, verallgemeine-
rungsfähige materiellrechtliche Prinzipien,
Verfahrensregeln, Organisation, Rechte
und Pflichten der Beschäftigten, innerbe-
triebliche Kommunikation und Kooperati-
on). Die Vorschriften dieses allgemeinen
Teils werden durch spezielle Regelungen
für bestimmte Bereiche des Arbeitsschutzes
ergänzt und ein Stück weit konkretisiert
(„besonderer Teil“). Neben dem Arbeits-
stättenrecht sei hier beispielhaft nur noch
auf die speziellen europäischen und deut-
schen Regelungen zur bereits erwähnten
Bildschirmarbeit verwiesen, mit denen
dem mittlerweile wohl fast flächendecken-
den Einzug der Informationstechnologie in
das Arbeitsleben Rechnung getragen wor-
den ist (EU-Bildschirmrichtlinie 90/270/
EWG bzw. die deutsche Bildschirmarbeits-
verordnung).

Bei der Anwendung der ArbStättV-
2004 ist zu beachten, dass die Verordnung
die Grundlagenvorschriften des ArbSchG
(„allgemeiner Teil“) nicht ersetzt, sondern
ergänzt und konkretisiert. Hieraus folgt,
dass die Anforderungen des ArbSchG un-
eingeschränkt weiter zu berücksichtigen
sind und die – durchaus anspruchsvolle –
Aufgabe bei der Umsetzung des Arbeits-
stättenrechts darin besteht, die Vorgaben
der ArbStättV-2004 mit dem Pflichtenka-
non des ArbSchG zu verknüpfen (dazu 
genauer Kohte/Faber 2005, S. 227). In
großer Klarheit wird das Verhältnis von all-
gemeinem und besonderem Teil in Art. 16
Abs. 3 der EG-Rahmenrichtlinie-Arbeits-
schutz beschrieben: „Die Bestimmungen
dieser Richtlinie gelten uneingeschränkt
für alle Bereiche, die unter die Einzelricht-
linien fallen; gegebenenfalls bestehende
strengere bzw. spezifische Bestimmungen
in diesen Einzelrichtlinien bleiben un-
berührt.“

Bei der betrieblichen Umsetzung der
allgemeinen Schutzziele der ArbStättV-
2004 sind vor diesem Hintergrund vor al-
lem folgende vier Aspekte zwingend zu be-
achten:
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der an den vitalen Interessen der Beschäf-
tigten vorbeigeht.

Für das in der Vergangenheit stark ord-
nungsrechtlich geprägte deutsche Arbeits-
schutzrecht ist dieser durch das Gemein-
schaftsrecht vorgegebene Regulierungsan-
satz auch neun Jahre nach Inkrafttreten des
ArbSchG und der ersten Arbeitsschutzver-
ordnungen noch gewöhnungsbedürftig.
Der Blick wird zu sehr auf die allgemein ge-
haltenen Schutzziele des modernen Ar-
beitsschutzrechts verengt. Es wird oft noch
nicht mit hinreichender Deutlichkeit gese-
hen, dass es nicht genügt, die eingeräumte
betriebliche Gestaltungsfreiheit irgendwie
auszuüben, sondern dass betriebliche Ge-
staltung untrennbar verbunden ist 

– mit der Implementierung effektiver be-
trieblicher Arbeitsschutzprozesse,
– der Berücksichtigung der materiellrecht-
lichen Gestaltungsprinzipien und nicht zu-
letzt,
– mit der Forderung nach einer systema-
tisch zu organisierenden Beteiligung der
Beschäftigten.

Völlig neu ist ein solcher Ansatz für das
deutsche Recht allerdings nicht. Vor allem
im Umweltrecht werden vergleichbare An-
sätze seit längerer Zeit diskutiert. Wenn
dort von einem Modell „regulierter Privat-
verantwortung mit (staatlichem) Auffang-
netz“ (Hoffmann-Riem 1994, S. 607ff.) die
Rede ist, werden die Dinge auch für das Ar-
beitsschutzrecht auf den Punkt gebracht.
Um zu einer – auch rechtlich – tragfähigen
Praxis zu kommen, ist ein Perspektiven-
wechsel der betrieblichen Akteure und
auch der Aufsicht angezeigt. Da Gestaltung
die Auswahl zwischen Alternativen voraus-
setzt, greift der klassische ordnungsrechtli-
che Ansatz, der idealtypisch auf das eine,
zumeist aus dem technischen Regelwerk zu
entnehmende „richtige“ Ergebnis abstellt,
zu kurz. Die rechtliche Bewertung hat sich
weitaus stärker – aber nicht nur – an den
betrieblichen Prozessen und der Qualität
der Beteiligung zu orientieren. Verfahren
und Beteiligung bilden also nicht lediglich

„treuhänderisch“ – über die Köpfe der Be-
troffenen hinweg – allein durch den Ar-
beitgeber, der ja auch unbestreitbar eigene
Interessen verfolgt, getroffen werden könn-
ten. Die zentrale Bedeutung der Mitbe-
stimmung des Betriebsrats ist vor allem
durch die neuere Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts nachhaltig unterstrichen
worden. Das Gericht hat nicht nur klarge-
stellt, dass der Betriebsrat grundsätzlich
über ein erzwingbares Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG verfügt,
sofern bei der betrieblichen Konkretisie-
rung der allgemeinen Anforderungen des
Arbeitsschutzrechts ein Entscheidungs-
spielraum besteht. Es hat zudem verdeut-
licht, dass die Funktion des Mitbestim-
mungsrechts darin liegt, die angemessene
Berücksichtigung der Interessen der Be-
schäftigten beim Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zu gewährleisten und die be-
trieblichen Gestaltungsentscheidungen
nicht dem alleinigen Ermessen des Arbeit-
gebers zu überlassen (BAG, Beschluss vom
8.6.2004 – 1 ABR 4/03, download http://
www.bundesarbeitsgericht.de).

(4) Effektive Aufsicht
Die Bedeutung der Bestimmungen über
die Arbeitsschutzaufsicht in §§ 21 f.
ArbSchG wird klar durch einen Blick in 
das Gemeinschaftsrecht. Art. 4, Abs. 2 EG.
Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/
EWG verlangt von den Mitgliedsstaaten,
für eine angemessene Kontrolle und Über-
wachung des Arbeitsschutzrechts Sorge zu
tragen. Schon aufgrund dieser für die Bun-
desrepublik bindenden gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben ist damit die Ge-
währleistung einer effektiven Arbeits-
schutzaufsicht unverzichtbar. Hinzu kom-
men verfassungsrechtliche Gründe: Der
Staat kann sich seiner aus Art. 2 Grundge-
setz folgenden grundrechtlichen Schutz-
pflicht für Leben und Gesundheit der Be-
schäftigten nicht dadurch entziehen, dass
er seine Verantwortung delegiert und ge-
setzlich die Eigenverantwortung der Be-
triebe für Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten „verordnet“. Erforderlich ist
allerdings eine Neuorientierung, d.h. ein
erweitertes Aufgabenverständnis der Auf-
sicht. Mehr als in der Vergangenheit liegen
ihre Aufgaben heute darin, zu kontrollie-
ren, ob die betrieblichen Akteure der ihnen
eingeräumten Eigenverantwortung und
Gestaltungsfreiheit tatsächlich gerecht wer-
den oder ob sie als Vehikel für einen be-
trieblichen Arbeitsschutz genutzt werden,

(1) Allgemeine Grundsätze des Arbeits-
schutzes
§ 4 ArbSchG normiert verallgemeine-
rungsfähige – materiellrechtliche – Grund-
sätze des Arbeitsschutzes (dazu nur Kitt-
ner/Pieper 2002, S. 111ff.), an denen sich
die Schutzmaßnahmen zur Realisierung
der allgemein gehaltenen Schutzziele in-
haltlich messen lassen müssen (z. B. die so
genannte Schutzmaßnahmenhierarchie,
Berücksichtigung des Standes der Technik,
Berücksichtigung besonders schutzbedürf-
tiger Personengruppen, grundsätzliches
Verbot geschlechtsspezifisch, d.h. – diskri-
minierend – wirkender Maßnahmen). Die
betriebliche Konkretisierung der allgemein
gehaltenen Vorgaben der ArbStättV-2004
darf deswegen nicht nach Gutdünken er-
folgen, sondern hat sich an Prinzipien zu
orientieren, die auf ein hohes Schutzniveau
für alle Beschäftigten zielen.

(2) Verfahrens- und Organisationspflichten
§§ 3 – 6 ArbSchG verlangen die Festlegung
und Organisation von effektiven betriebli-
chen Verfahrensweisen, die die Vorausset-
zung für einen systematischen, an den 
realen betrieblichen Problemlagen orien-
tierten Arbeits- und Gesundheitsschutz
(Ermittlung von Gefährdungen und
Schutzzielen – Planung und Durchführung
der Maßnahmen – Wirksamkeitskontrollen
– Optimierung – Dokumentation) bilden.
Es sind im Grundsatz die in den meisten Be-
trieben bekannten Grundsätze des Qua-
litätsmanagements auf den Arbeits- und
Gesundheitsschutz zu übertragen (ausführ-
lich: Faber 2004, S. 267ff., insbes. S. 293ff.).

(3) Beteiligung der Beschäftigten und ihrer
Interessenvertretungen
Die Beteiligung der Beschäftigten und ihrer
betrieblichen Interessenvertretungen ist
unverzichtbare Voraussetzung für eine ar-
beitsschutzrechtskonforme Gestaltung des
Arbeitsschutzes im Allgemeinen und der
Arbeitsstättengestaltung im Besonderen.1

Die Bedeutung der Beteiligung liegt nicht
nur in der Mobilisierung des Erfahrungs-
wissens der Beschäftigten, ohne die ein ef-
fektiver Arbeitsschutz kaum vorstellbar ist.
Wichtiger vor dem Hintergrund einer ge-
stiegenen Eigenverantwortung für die be-
triebliche Sicherheitsgestaltung ist es, dass
es sich um Entscheidungen handelt, die 
direkten Einfluss auf das verfassungsrecht-
lich geschützte Recht auf Leben und Ge-
sundheit haben. Es wäre völlig unangemes-
sen, wenn solche Entscheidungen –

1 Im deutschen Recht finden sich die wesentlichen
Vorschriften über die Beteiligung der Beschäftigten
und ihrer Interessenvertretungen nicht im 
ArbSchG (Ausnahme: § 14 ArbSchG), sondern im
BetrVG und den Personalvertretungsgesetzen des
Bundes und der Länder.
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untergeordnete Formalismen, sondern
sind als zentrale rechtliche „Richtigkeitsre-
serven“ (Hoffmann-Riem 1994, S. 591) bei
der rechtlichen Bewertung der betriebli-
chen Gestaltungslösungen hinzuzuziehen.
Erst als „Gesamtpaket“ wird der hinter der
ArbStättV-2004 und dem ArbSchG liegen-
de europäisch geprägte Regulierungsansatz
zu einem tragfähigen Konzept.

4 
Die praktische Seite der
Medaille

Nach alledem ist aus einer originär juristi-
schen Sicht die Befürchtung, die „ent-
schlackte“ ArbStättV-2004 bereite den Weg
für einen Abbau von Schutzrechten auf
breiter Front, sicherlich nicht begründet.
Erste Erfahrungen zeigen aber deutlich,
dass die 1:1-Umsetzung2 der europäischen
Vorgaben durch die ArbStättV-2004 für er-
hebliches Konfliktpotenzial sorgt und Be-
fürchtungen eines „Arbeitsschutzes light“
in der Praxis nähren (in diesem Sinne auch
Heilmann 2004, S. 599). So sehen sich z. B.
Betriebsräte und Beschäftigte mit der 
Situation konfrontiert, dass der Arbeitge-
ber unter Berufung auf Anhang 3.4 der
ArbStättV-2004 fensterlose Abstellräume
kurzerhand zu Arbeitsräumen „umwid-
met“.

Die jedenfalls für den nicht juristisch
geschulten Praktiker nur schwer zu
überblickende Rechtslage schafft hier für
Betriebs- und Personalräte und erst recht
für den einzelnen Beschäftigten erhebliche
Schwierigkeiten, zumal in einer Zeit, in der
der Arbeitsschutz mehr und mehr als Stör-
faktor in einem verschärften, globalisierten
Wettbewerb gesehen wird. Nachfolgend
werden daher anhand von zwei Beispielen
einige Argumentationsstränge verdeut-
licht, die zumindest juristisch Hilfestellung
für solche Konfliktlagen bieten sollen.

4.1 ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DES
ARBEITSSCHUTZES

Bei der Arbeitsstättengestaltung wird es in
Zukunft wichtig sein, besonderes Augen-
merk auf die allgemeinen Grundsätze des
Arbeitsschutzes des § 4 ArbSchG zu legen
(Opfermann u.a. 2004, S. 13). Von beson-
derer Bedeutung ist hier die Technikklausel
des § 4 Nr. 3 ArbSchG, die verlangt, dass der
Arbeitgeber bei der Festlegung der Schutz-

maßnahmen den „Stand von Technik, Ar-
beitsmedizin und Hygiene sowie sonstige
gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse“ berücksichtigt. Anders als in
der abgelösten ArbStättV-1975 und in an-
deren Arbeitsschutzverordnungen (z. B. § 4
Betriebssicherheitsverordnung) findet sich
in der ArbStättV-2004 keine Bestimmung
über eine Technikklausel. Für die Konzi-
pierung der betrieblichen Arbeitsstättenge-
staltung ist die Beachtung der in § 4 Nr. 3
ArbSchG genannten Erkenntnisse aber un-
verzichtbar.

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist
die bereits erwähnte Frage der Zulässigkeit
fensterloser Arbeitsstätten. Der Text der
ArbStättV-2004 ist in diesem Zusammen-
hang für den betrieblichen Normanwender
eher rätselhaft denn hilfreich: So wird in
der Überschrift des Anhang 3.4 die Sicht-
verbindung zwar explizit erwähnt, weiter-
gehende konkretisierende Anforderungen
wird man aber vergeblich suchen. Verzich-
tet die ArbStättV-2004 damit auf nähere
Präzisierungen der bei der Frage der Sicht-
verbindung zu beachtenden Voraussetzun-
gen, kann sich die Antwort nur unmittelbar
aus den gesicherten arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnissen nach § 4 Nr. 3 Arb-
SchG ergeben.

Bereits in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist geklärt worden, dass die schon
in der ArbStättV-1975 enthaltene Forde-
rung nach einer Sichtverbindung gesicher-
ten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-
sen entspricht. Vorrangige Funktion der
Sichtverbindung ist nach dieser Entschei-
dung nicht die Beleuchtung der Arbeits-
stätte, sondern die „Kontaktfunktion“ und
damit die Vermeidung von psychischen Be-
lastungen durch die Arbeitsstättengestal-
tung (BVerwG, NZA 1997, S. 482 ff.). Die-
ser Position folgen zumindest im Ansatz
auch die jüngst veröffentlichten Vollzugs-
hilfen des Länderausschusses für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik (LASI).
Zwar geht der LASI davon aus, dass – was
zu bezweifeln ist – die Forderung nach ei-
ner Sichtverbindung nicht aus der Arb-
StättV-2004 herzuleiten ist (LASI 2005,
S. 23). In den LASI-Richtlinien wird aber
zugleich darauf hingewiesen, dass sich das
Erfordernis von Sichtverbindungen aus
dem allgemeinen Arbeitsschutzrecht erge-
ben kann (§ 3 Abs. 1, § 4 Nr. 3 ArbSchG).
Weder in der Begründung noch im Ergeb-
nis ist dem LASI allerdings zu folgen, wenn
er die rechtliche Verpflichtung zur Schaf-

fung einer Sichtverbindung (d.h. zumeist
von Fenstern) nur auf besonders kleine Ar-
beitsräume beschränken will. Es ist inso-
fern mit dem Bundesverwaltungsgericht
davon auszugehen, dass keine Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die in § 7 Arb-
StättV-1975 und im technischen Regelwerk
der Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 7/1 fest-
gelegten Grundsätze nicht den gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
entsprechen (BVerwG, NZA 1997, S. 484).

Die ArbStättV-2004 bietet deswegen
keine Rechtsgrundlage für eine Verwal-
tungspraxis, die im Regelfall Arbeitsstätten
und Arbeitsräume ohne Fenster oder son-
stige Sichtverbindungen akzeptiert. Das
Beispiel der Sichtverbindung deutet an,
dass die schlanke Fassung der ArbStättV-
2004 auch juristisch einigen Konfliktstoff
produziert. Die ArbStättV-1975, hinter der
der Anspruch stand, vorhandene arbeits-
und sicherheitswissenschaftliche Erkennt-
nisse in Gesetzesform zu gießen (BR-
Drucks. 684/74), sorgte hier für ein weitaus
größeres Maß an Klarheit und Rechtssi-
cherheit.

Die Beachtung der allgemeinen Grund-
sätze des § 4 ArbSchG ist ähnlicherweise für
alle wichtigen Themen des Arbeitsstätten-
rechts notwendig, um das Schutzniveau
aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls
auch zu verbessern, z. B. Lärm, Raumtem-
peratur, Sitzgelegenheiten (genauer: Koh-
te/Faber 2005, 227ff.) Wichtige Anhalts-
punkte – nicht aber notwendigerweise er-
schöpfende Antworten! – für die Arbeits-
stättengestaltung ergeben sich aus den
künftig vom neu eingerichteten Ausschuss
für Arbeitsstätten ermittelten Technischen
Regeln für Arbeitsstätten sowie für einen
Übergangszeitraum bis August 2010 aus
den Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) zur ab-
gelösten ArbStättV-1975 (vgl. § 8 Abs. 2
ArbStättV-2004).

4.2 ARBSTÄTTV-2004 UND 
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Anders noch als im ersten Verordnungs-
entwurf findet sich in der ArbStättV-2004

2 Nicht vertieft werden kann in diesem Rahmen,
dass die ArbStättV-2004 im Detail vielfältige
Rechtsprobleme „produziert“ hat. So bleiben z. B.
die Bestimmungen über so genannte Pausenbe-
reiche statt gesonderten Pausenräumen evident
hinter den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben
zurück. Dazu sowie zu weiteren Beispielen: Koh-
te/Faber 2005, (226f. ).
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keine besondere Bestimmung zur Gefähr-
dungsbeurteilung mehr (§ 6 des Entwurfes
vom 2. 9. 2003, BR-Drucks. 627/03). Die
auf Druck des Bundesrates erfolgte Strei-
chung dieser Bestimmung ist bedauerlich,
da es auf diese Weise versäumt worden ist,
den betrieblichen Praktikern Orientie-
rungshilfen für die Umsetzung dieses für
das moderne Arbeitsschutzrecht zentralen
Instruments zu geben. Völlig eindeutig ist
zunächst, dass auch ohne eine explizite Re-
gelung in der ArbStättV-2004 auf der
Rechtsgrundlage des § 5 ArbSchG eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchzuführen ist
(vgl. nur Heilmann 2004, S. 602), die sich
auch auf die Gefährdungen erstreckt, die
aus der Gestaltung und Einrichtung der Ar-
beitsstätte resultieren (so ausdrücklich § 5
Abs. 3 Nr. 1 ArbSchG).

Sinn und Zweck der Gefährdungsbeur-
teilung sind die systematische Ermittlung
und Bewertung der mit der Arbeit verbun-
denen Gefährdungen (Bestandsaufnah-
me), die Ermittlung von Schutzzielen zur
Vermeidung bzw. Kontrolle dieser Gefähr-
dungen sowie die Festlegung von Schutz-
maßnahmen zur Realisierung der ermittel-
ten Schutzziele. Sorgfältige Gefährdungs-
beurteilungen bilden somit die Basis für 
einen an den realen betrieblichen Pro-

blemlagen orientierten Arbeitsschutz, denn
nur wenn Gefährdungen bekannt sind und
eingeschätzt werden, können angemessene
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dies
gilt im besonderen Maße, wenn sich die
Gefährdungsbeurteilung, wie bei der Arb-
StättV-2004, an allgemein gehaltenen
Schutzzielen orientieren muss und nicht
auf präzise Verhaltensvorgaben (wie z. B.
Maßzahlen) zurückgegriffen werden kann
(Deden 2004, S. 510). Die Gefährdungsbe-
urteilung ist hier das Instrument, um die
allgemeinen Schutzziele auf die betriebli-
che Ebene „herunterzubrechen“.

Für die betriebliche Interessenvertre-
tung ist es deswegen von großer Bedeu-
tung, die Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen einzufordern und an ihrer
konkreten Ausgestaltung (z. B. Instrumen-
te, Vorgehensweise, Schwerpunkte) mitzu-
wirken. Die mitbestimmungsrechtlichen
Voraussetzungen hierfür sind günstig. Das
BAG hat in der bereits erwähnten Ent-
scheidung vom 8. 6. 2004 (vgl. Kapitel 3.2,
Punkt 3) nunmehr höchstrichterlich ent-
schieden, dass betriebliche Regelungen zur
Gefährdungsbeurteilung der erzwingbaren
Mitbestimmung des Betriebsrats nach § 87
Abs. 1 Nr. 7 BetrVG unterliegen.

5
Fazit

Ein Fazit der vorstehenden Überlegungen
fällt ambivalent aus. Aus einer originär
rechtlichen Perspektive ist festzustellen,
dass die ArbStättV-2004 das bisherige
Schutzniveau nicht in seiner Substanz
berührt, wenngleich die Verordnung ohne
Not eine Reihe von Problemen und Zwei-
felsfragen „produziert“. Befürchtungen,
dass die ArbStättV-2004 in der betriebli-
chen Praxis einem „Arbeitsschutz light“
Vorschub leisten könnte, lassen sich aller-
dings nicht von der Hand weisen. Die
schlanke Fassung der ArbStättV-2004, die
penibel jeden Bezug zu den allgemeinen
arbeitsschutzrechtlichen Regeln des Arb-
SchG vermeidet, eröffnet ein weites Feld
für Interpretationen der ArbStättV-2004,
die sich nicht am Schutzzweck der Norm
(Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten) orientiert. Eine hohe Verantwor-
tung kommt in dieser Situation den Be-
triebsräten zu, die durch ihr Mitbestim-
mungsrecht einen Hebel haben, die 
ArbStättV-2004 angemessen betrieblich
umzusetzen.


